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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUN-
GEN FÜR DIE BENÜTZUNG DER EISEN-
BAHNINFRASTRUKTUR (AGB-ISB) 

vom 01.01.2026 (Ersatz der Version vom 01.01.2018) 

 Anwendungsbereich und geltende 
Vorschriften 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB-ISB) regeln im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen die Benützung der Ei-
senbahninfrastruktur im nationalen und inter-
nationalen Verkehr durch die Eisenbahnver-
kehrsunternehmen (nachfolgend EVU) und 
bilden integrierenden Bestandteil der Netzzu-
gangsvereinbarung. Die aktuell gültigen «Eu-
ropean General Terms and Conditions of use 
of railway infrastructure (E-GTC-I)» bilden ei-
nen integrierenden Bestandteil dieser AGB-
ISB. Die nachfolgend beschriebenen, von 
den E-GTC-I abweichenden Bestimmungen 
sind diesen übergeordnet. 

Bei internationalen Sachverhalten sind zu-
dem die Bestimmungen des Anhangs E des 
COTIF1 zu beachten. 

 

 Abweichungen von den E-GTC-I 

2.1 Zweck und Geltungsbereich der Europäi-
schen E-GTC-I  
ersetzt Punkt 1.1 Abs. 4 E-GTC-I 

Bei Widersprüchen zwischen den verschie-
denen Bestandteilen der vertraglichen Bezie-
hungen zwischen den Partnern gilt die fol-
gende Rangordnung: 

a. Netzzugangsvereinbarung 

b. AGB-ISB 

c. Leistungskatalog (LK) 

d. Network Statement (NWS) 

2.2 Von der Infrastrukturbetreiberin für das 
Eisenbahnverkehrsunternehmen zu er-
bringende Leistungen 
ersetzt Punkt 1.3 Abs. 1 E-GTC-I 

Anstelle der in der Richtlinie 2012/34/EU, An-
hang II definierten Leistungen gelangen die 
Leistungen gemäss Art. 21 bis Art. 23 NZV 
zur Anwendung. 

 
1 Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über die Nutzung 
der Infrastruktur im internationalen Eisenbahnverkehr (CUI – 

2.3 Konsultation der Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen 
Betrifft Punkt 1.4 E-GTC-I 

Punkt 1.4 findet keine Anwendung. 

2.4 Einhaltung der Anweisungen und der Be-
triebsvorschriften 
ersetzt Punkt 2.1 Abs. 1 E-GTC-I 

Die für ihre Verkehrsleistungen notwendigen 
Vorschriften und Empfehlungen hat das EVU 
bei der Infrastrukturbetreiberin (nachfolgend 
ISB) auf eigene Kosten zu beziehen und zu 
aktualisieren. Bei der Zusammenstellung be-
rät die ISB das EVU. Änderungen von Be-
triebsvorschriften der ISB werden dem EVU 
kommuniziert und zur Verfügung gestellt. Die 
Verantwortung für die Aktualität und die Voll-
ständigkeit der vom EVU angewendeten Vor-
schriften liegt jedoch beim EVU. 

2.5 Abrechnungsmodalitäten 
ersetzt Punkt 3.2 Abs. 4 E-GTC-I 

Das EVU leistet Zahlungen innert 30 Tagen 
ab Rechnungsstellung. Beanstandungen der 
Rechnungen müssen ebenfalls spätestens 
30 Tage nach Rechnungsstellung beim 
Rechnungsabsender eintreffen. 

2.6 Zahlungsverzug 
ersetzt Punkt 3.3 Abs. 2 bis 5 E-GTC-I 

Die Folgen des Zahlungsverzugs sowie der 
Zinssatz bestimmen sich nach Schweizeri-
schem Obligationenrecht (vgl. Art. 102 ff. OR 
Schuldnerverzug). 

2.7 Sicherheitsleistung  
Ergänzt Punkt 3.4  

Voraussetzungen 

Die ISB kann eine finanzielle Sicherheit ver-
langen, um sich gegen Zahlungsausfälle ab-
zusichern (Art. 15a NZV). Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des EVU bestehen, wenn: 

- das EVU einen Monat lang auf fällige For-
derungen nicht zahlt, 

- Zahlungsrückstände in der Höhe eines in 
den vergangenen drei Monaten durchschnitt-
lich zu entrichtenden Monatsentgeltes vorlie-
gen, 

- eine negative Bonitätsauskunft, die höchs-
tens ein Jahr alt ist, einer Bonitätsbewer-
tungsagentur vorliegt oder 

Anhang E zum Übereinkommen über den internationalen Eisen-
bahnverkehr) [COTIF; SR, 0.742.403.12] 

https://www.cit-rail.org/secure-media/files/documentation_en/infrastructure/egtc/e-gtc-i_rne-cit_en-fr-de_2014-09-01.pdf?cid=328362
https://www.cit-rail.org/secure-media/files/documentation_en/infrastructure/egtc/e-gtc-i_rne-cit_en-fr-de_2014-09-01.pdf?cid=328362
https://www.cit-rail.org/secure-media/files/documentation_en/infrastructure/egtc/e-gtc-i_rne-cit_en-fr-de_2014-09-01.pdf?cid=328362
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- andere Umstände vorliegen, die eine 
schlechte Bonität des EVU nahelegen, wie 
z.B. erklärte Zahlungsunwilligkeit (liegt nicht 
vor, wenn eine Forderung der ISB bestritten 
und daher unter Vorbehalt gezahlt wird), feh-
lendes Vorhandensein einer Zustelladresse 
oder dauerhaft (länger als zwei Wochen) feh-
lende Erreichbarkeit unter der angegebenen 
Zustelladresse. 

Form der Sicherheit 

Die Sicherheitsleistung ist durch eine abs-
trakte und unwiderrufliche sowie auf erstes 
Verlangen zahlbare Bankgarantie eines erst-
klassigen, in der Schweiz ansässigen Kredit-
instituts zu leisten. Die Garantie kann auch 
durch eine Konzerngesellschaft gestellt wer-
den, sofern keine Zweifel an der Zahlungsfä-
higkeit des Konzerns bestehen. 

Das EVU kann anstelle der Finanzgarantie 
eine Vorauszahlung vornehmen. Das EVU 
stellt dabei sicher, dass die Vorauszahlung 
betreffend Umfang und Frist eingehalten 
werden. 

Die ISB ist berechtigt, die Sicherheitsleistung 
zu prüfen und bei berechtigten Einwänden 
zurückzuweisen. 

Umfang und Frist 

Das EVU hat nach entsprechender Aufforde-
rung durch die ISB innerhalb von zehn Bank-
arbeitstagen eine Finanzgarantie wie vorlie-
gend festgelegt zu leisten. Deren Umfang 
entspricht der Summe der letzten beiden Mo-
natsrechnungen.   

Folgen bei Nichtleistung 

Bei nicht fristgerecht beigebrachter Finanz-
garantie oder Vorauszahlung ist die ISB 
ohne weitere Ankündigung zur Leistungsver-
weigerung berechtigt, bis eine Finanzgaran-
tie beigebracht oder die Vorauszahlung ge-
leistet wurde. 

Verwertung der Sicherheit 

Befindet sich das EVU im Verzug, so kann 
sich die ISB – ohne diesbezügliche, weitere 
Ankündigung – aus der Sicherheit befriedi-
gen und ihre Rechte auf Beibringung einer 
weiteren Sicherheitsleistung geltend ma-
chen. 

2.8 Streitfälle 
ersetzt Punkt 9.1 E-GTC-I 

Die Streitbeilegung richtet sich nach Ziffer 2.4 
und der Gerichtsstand nach Ziffer 10 der 
Netzzugangsvereinbarung. 

 Ergänzungen zu den E-GTC-I 

3.1 Währung 
ergänzt Punkt 3.2 Abs. 3 E-GTC-I 

Die Rechnungsstellung durch die ISB kann 
nach Absprache in Euro (EUR) erfolgen. Das 
EVU verpflichtet sich, die gewählte Währung 
für ein Kalenderjahr beizubehalten. Das Da-
tum der Rechnungsstellung ist massgebend 
für den Umrechnungskurs. 

3.2 Nutzungsausfall 
ergänzt Punkt 6.4 E-GTC-I 

Jegliche gegenseitige Haftung der ISB und 
des EVU für den Nutzungsausfall ihrer jewei-
ligen Vermögenswerte wird, soweit gesetz-
lich zulässig, ausgeschlossen. 

3.3 Zusammenwirken von Ursachen 
ergänzt Punkt 6.5 E-GTC-I 

Ergänzung gemäss Art. 10 §1 CUI:  

Ist nicht feststellbar, welche Ursache oder in 
welchem Umfang die jeweilige Ursache zur 
Entstehung des Schadens beigetragen hat, 
trägt jede Partei des Vertrages den Schaden, 
den sie erlitten hat, selbst. 

3.4 Haftung für Erfüllungsgehilfen 
ergänzt Punkt 6.7 E-GTC-I 

Das EVU kann sich bei Schäden, welche 
durch einen Mangel am Rollmaterial oder 
durch die beförderten Güter entstanden sind, 
nicht von der Haftung befreien.  

3.5 Vandalismus 
Ergänzung 

Die Haftung der ISB für Vandalismusschä-
den, die entstehen, während die Fahrzeuge 
des EVU verkehren oder auf Geleisen der 
ISB abgestellt sind, ist soweit gesetzlich zu-
lässig ausgeschlossen. 

3.6 Inanspruchnahme der ISB als Zustands-
störerin 
Ergänzung 

Ist die ISB als Anlageninhaberin zur Beseiti-
gung von Umweltschäden verpflichtet, die 
durch das EVU - auch unverschuldet - verur-
sacht worden sind, trägt das EVU die Kosten 
der Leistungen der ISB sowie die ihr in Rech-
nung gestellten Kosten für Einsätze der Öl-, 
Feuer- oder Chemiewehren nach Massgabe 
der gültigen Vorschriften. 

3.7 Kontrollrechte 
Ergänzung 
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Die ISB kann jederzeit überprüfen, ob das 
EVU und sein Personal alle gesetzlichen und 
vertraglichen Voraussetzungen für die Benüt-
zung der Infrastruktur erfüllen. Die Sicher-
heitskontrollen erfolgen in der Form von an-
gekündigten oder unangekündigten Audits. 
Die durch das Audit entstehenden Kosten 
trägt jede Partei selbst. 

Das EVU ist verpflichtet, das Personal der 
ISB zu Kontrollzwecken und zur Überprüfung 
der Streckenanlagen kostenlos auf den 
Triebfahrzeugen mitfahren zu lassen. Die 
Kosten für die zur Fahrt auf dem Triebfahr-
zeug allenfalls notwendige Instruktion trägt 
die ISB. 

Festgestellte Mängel werden dem betreffen-
den EVU jeweils schriftlich mitgeteilt. Bei 
schwerwiegenden Mängeln wird zudem das 
Bundesamt für Verkehr (BAV) informiert. 

3.8 Weisungen 
Ergänzung 

Die ISB kann dem EVU zur Behebung eines 
rechts- oder vertragswidrigen Zustandes, 
eine dem konkreten Fall angemessene Frist 
setzen. Kommt das EVU der Weisung nicht 
oder nicht fristgerecht nach, so kann die ISB 
die angeordnete Massnahme selbst oder 
durch Dritte auf Kosten des EVU ausführen 
lassen. Das säumige EVU kontrolliert bzw. 
nimmt die ihm erbrachten Leistungen selbst 
ab.  

Das EVU erklärt sich damit einverstanden, 
dass die ISB für die Analyse und die Stö-
rungsbehebung Fachpersonal (Visiteure) ei-
nes beliebigen von der ISB beauftragten EVU 
einsetzen kann.  

3.9 Kapazitätsbeschränkungen 
Ergänzung 

Die Bedingungen und Möglichkeiten zur Ein-
schränkung und Stornierung von Trassen im 
Zusammenhang mit Kapazitätsbeschränkun-
gen aufgrund von planbaren Bauarbeiten, 
Betriebsstörungen und nicht planbaren Bau-
arbeiten richten sich ausschliesslich nach 
den entsprechenden Bestimmungen der 
NZV. Weitergehende Ansprüche der EVU für 
selbst erlittenen Verlust und Schaden sind 
ausgeschlossen.  
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Glossar 

 

AGB-ISB Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Benützung der Eisenbahn-inf-
rastruktur 

BAV Bundesamt für Verkehr, zuständige Behörde 

CUI «Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die Nutzung der 
Infrastruktur im internationalen Eisenbahnverkehr», Anhang E zum 
Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr [COTIF; 
SR, 0.742.403.12] 

E-GTC-I European General Terms and Conditions of use of railway infrastructure 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

ISB Infrastrukturbetreiberin 

Leistungskatalog (LK) Sammlung / Definition der angebotenen Leistungen und Preise. 

Network Statement (NWS) Schweizerische Ausgabe der Schienennetz-Nutzungsbedingungen. 

Netzzugangsvereinbarung Schweizerische Ausgabe des Nutzungsvertrages. 

NZV Eisenbahn Netzzugangsverordnung vom 25. November 1998 [SR 
742.122] , Gesetzesgrundlage 

Richtlinie 2012/34/EU Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Novem-
ber 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahn-
raums - in der Schweiz nicht anwendbar, da nicht ratifiziert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


